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Fachdienst Gesundheitswesen 
 

Gesundheitsschutz / Umweltmedizin 
 
Kontakt Hygineaufsicht 
Gebäude Hastener Str. 15 
Raum 318 
Telefon +49 (21 91) 16 – 22 55 
Telefax                +49 (21 91) 16 – 20 45 
E-Mail hygieneaufsicht@remscheid.de 
 

Der Oberbürgermeister · 42849 Remscheid             FD 2.53.2 

  
 

-Infoschreiben- 
 
 

            
 

   
     Datum    11.11.2025 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberichtigte, 

bei der weiterführenden Diagnostik wurde der Nachweis von Meningokokken der Serogruppe Y 
erbracht. 

Für enge Kontaktpersonen wurde trotz einer Chemotherapie ein erhöhtes Risiko für eine Meningo-
kokken-Erkrankung im Jahr nach dem Kontakt beobachtet. 

Wir empfehlen daher, bei allen Kontaktpersonen den Impfstatus bezüglich Meningokokken der 
Serogruppe Y überprüfen zu lassen. Sofern kein Impfschutz gegen Meningokokken der „Se-
rogruppe Y“ besteht, sollte eine postexpositionelle Meningokokken-Impfung mit einem der 
unten angeführten Impfstoffe erfolgen. Die Empfehlung zur Impfung gilt auch, wenn bereits eine 
postexpositionelle Antibiotikaprophylaxe verabreicht worden ist. 

Impfstoffe, welche die entsprechende Serogruppe Y enthalten, sind die quadrivalenten Impfstoffe. 
Die aktuell zugelassenen haben die Handelsnamen Menveo (GSK Vaccines), Nimenrix (Pfizer 
Pharma GmbH) und MenQuadfi (Sanofi Pasteur). Impfstoffe, welche einen Impfschutz nur für Se-
rogruppe B oder C bieten, umfassen die Serogruppe Y in der Regel nicht.  

Unsere Empfehlung gilt für sogenannte enge Kontaktpersonen. Nach den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) sind enge Kontaktpersonen: 

 alle Haushaltsmitglieder, 

 Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie mit oropharyngealen Sek-

reten des Patienten in Berührung gekommen sind, z.B. Intimpartner, enge Freunde, evtl. 

feste Banknachbarn in der Schule, medizinisches Personal, z.B. bei Mund-zu-Mund-

Beatmung, Intubation und Absaugen des Patienten ohne Atemschutz und ohne geschlos-

sene Absaugsysteme, 

 Kontaktpersonen in Kindereinrichtungen mit Kindern unter 6 Jahren (bei guter Gruppen-

trennung nur die betroffene Gruppe), 
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 Personen mit engen Kontakten in sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen mit haushaltsähn-

lichem Charakter, z.B. Internaten, Wohnheimen sowie Kasernen. 

Sofern Sie beziehungsweise Ihr Kind zu diesen Personenkreis zu rechnen ist, wenden Sie sich 
bitte mit diesem Schreiben an Ihnen Hausarzt oder Kinderarzt. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

      
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
J. Pfitzner 
Stadt Remscheid 
Fachdienst Gesundheitswesen 
Fachdienstleitung 
 


